
 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
GuA-6/120-2023 
Innsbruck, 09.02.2024 

Stellung-Nahme zum Tiroler Veranstaltungs-Gesetz in leicht 
verständlicher Sprache 

 

Sehr Geehrte! 

 

Der Tiroler Monitoringausschuss macht eine Stellungnahme. 

Das Tiroler Veranstaltungs-Gesetz wird geändert.  
Das Gesetz soll auch eine Maßnahme aus dem Tiroler Aktions-Plan 
umsetzen. 

Die Maßnahme im Aktions-Plan ist: 

Öffentliche Veranstaltungen sollen in Tirol und den Gemeinden barrierefrei 
sein. 

Um öffentliche Veranstaltungen barrierefrei zu gestalten, 
stellt man je nach Bedarf Hilfs-Mittel zur Verfügung. 

Dazu gehören Induktions-Schleifen, Rampen, Schrift-Dolmetschen, 
Gebärdensprach-Dolmetschen und barrierefreie Toiletten. 

Der Tiroler Monitoring-Ausschuss findet es gut,  
dass die Maßnahmen vom Aktions-Plan umgesetzt werden.  
Er findet es auch gut,  
dass es die Zusammenfassung der Gesetzes-Änderungen 
in Leichter Sprache gibt. 

Abteilung Verfassungsdienst 
per E-Mail an: 
verfassungsdienst@tirol.gv.at 

Amt der Tiroler Landesregierung 
Servicestelle Gleichbehandlung und 
Antidiskriminierung 
 

Mag.a Barbara Pedroso de Vasconcelos, MA 
Meinhardstrasse 16 
6020 Innsbruck 
0512/508-3295   
servicestelle.gleichbehandlung@tirol.gv.at   
www.tirol.gv.at  
 
Informationen zum rechtswirksamen Einbringen und 
Datenschutz unter www.tirol.gv.at/information 
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Das findet der Tiroler Monitoring-Ausschuss nicht gut: 

Die Barrierefreiheit von Veranstaltungen soll so gut wie möglich sein. 
Das steht im Gesetz im Paragraph § 3 Buchstabe f. 
Wir schlagen vor, das Wort „bestmögliche“ zu streichen.  

 

Das Land und die Gemeinden müssen auch jetzt schon Veranstaltungen 
barrierefrei durchführen.  

Das steht im Tiroler Anti-Diskriminierungs-Gesetz.  

In den erläuternden Bemerkungen sollte stehen,  
dass es diese Verpflichtung auch jetzt schon gibt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Isolde Kafka 
Vorsitzende Tiroler Monitoringausschuss 
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